
 

                                                    

                                     

 

Anfrage-Nr.: AF/0065/2020 

                            - öffentlich - 

 

 

 

 

Betreff: Straßenreinigung auf Kopfsteinpflasterstraßen 

 

Beratungsfolge: 

 

Stadtverordnetenversammlung 29.10.2020  

 

In der Straßenreinigungssatzung der Stadt Eberswalde ist die Reinigung aller Straßen ent- 

sprechend der festgelegten Reinigungszonen geregelt. In den Reinigungszonen II und III  

erfolgt die Reinigung der Fahrbahnen regelmäßig durch die Stadt Eberswalde. 

 

Nach unserer Einschätzung wirkt sich die Reinigung der Fahrbahnen mit Hilfe von Kehr-

maschinen auf den Zustand von Kopfsteinpflasterstraßen negativ aus, da regelmäßig auch  

Teile des Fugenmaterials von der Maschine aufgenommen werden. 

 

Wir bitten daher um die Beantwortung folgender Fragen: 
 

Welche Kopfsteinpflasterstraßen werden in welchem Rhythmus durch Kehrmaschinen 

gereinigt? 
 

Wie schätzt die Stadtverwaltung die Wirkung der Kehrmaschine auf diese Straßen ein? 
 

Gibt es aus Sicht der Stadtverwaltung Alternativen oder Veränderungsmöglichkeiten  

hinsichtlich der Art und Weise der Reinigung und des Reinigungsturnuses? 
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